
 
 
 
Gemeinde Bockhorn 26345 Bockhorn, 30.08.2019 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2017 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Bockhorn; 
Stellungnahme des Bürgermeisters 
 
 
Das Wirtschaftsjahr 2017 ist besser verlaufen als geplant. Der Haushaltsplan mit 
Ergebnis- und Finanzplan wurde entsprechend seiner Vorgaben ausgeführt. Besondere 
Vorkommnisse gab es nicht. Neben der geplanten Zuführung zur Investionsrücklage 
konnten zudem 114 T€ in die Gebührenausgleichsrücklage eingestellt werden, die in die 
Gebührenberechnung 2020 bis 2022 einfließen wird. 
 
Der Bericht der Treuhand Oldenburg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 
16.07.2019 über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 enthält Aussagen über die 
Haushalts- und Finanzwirtschaft, Feststellungen zu Erläuterungen zur Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage und stellt in Stichpunkten das Ergebnis der Kassenprüfung des 
Haushaltsjahres 2017 dar. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass die Buchführung im Jahr 2017 wiederum ordnungsmäßig 
erfolgt ist und zu keinen Einwänden geführt hat. 
 
Im Ergebnis stellt die Treuhand Oldenburg GmbH fest: 
 
Als Ergebnis der Prüfung wird mit Datum vom 28.11.2018 dem Jahresabschluss zum 
31.12.2017 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn in der 
diesem Bericht als Anlagen Nr. I bis VI beigefügten Form der folgende 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Der Jahresabschluss, der Rechenschaftsbericht, der Lagebericht und die Buchführung 
entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die 
Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der 
Eigenbetrieb wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Der geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rechnungsprüfungsamt mit Schreiben vom 
28.08 zur abschließenden Prüfung übersandt. 
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 


